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Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 7. Juni 2017 beschlossen, 

den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 15.648.619,10 des Geschäftsjahres 2016 wie folgt zu 

verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,16 je für das 

abgelaufene Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigte Stückaktie  Euro 2.605.656.96 

und 

Gewinnvortrag Euro 13.042.962,14 

Die vorstehende Dividendensumme und der vorstehende auf neue Rechnung vorzutragende 

Restbetrag basieren auf dem am 17. Mai 2017 dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe 

von Euro 16.285.356 eingeteilt in 16.285.356 Stückaktien. Die Auszahlung der Dividende 

erfolgt nach der Hauptversammlung am 12. Juni 2017 nach Abzug von 25 % 

Kapitalertragsteuer zuzüglich des auf die Kapitalertragsteuer entfallenden 

Solidaritätszuschlags von 5,5 % durch die Depotbanken. Außerdem ist ggf. fällige 

Kirchensteuer bei Kirchenzugehörigkeit abzuführen. Seit 2015 übernehmen die Banken 

üblicherweise auch den Kirchensteuereinbehalt, sofern Kirchensteuer einzubehalten ist. Die 

Besteuerung der Dividende erfolgt bei inländischen Aktionären gemäß den Vorschriften des 

Einkommensteuergesetzes bzw. des Körperschaftsteuergesetzes. 

Bei inländischen Aktionären erfolgt die Auszahlung der Dividende ohne Abzug von 

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag, wenn sie ihrer Depotbank eine 

Nichtveranlagungsbescheinigung des für sie zuständigen Finanzamtes eingerichtet haben. 

Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen ausreichend 

hohen Freistellungsauftrag erteilt haben. In solchen Fällen wird die Dividende ohne 

Steuereinbehalt ausgezahlt. 

Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer 

einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 

betreffenden Staat ermäßigen. Die Anträge zur Erstattung des Ermäßigungsantrages 

müssen beim Bundeszentralamt für Steuern eingereicht werden. 

Berlin, 7. Juni 2017 

Der Vorstand der 

Francotyp-Postalia Holding AG 


